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Gegenanträge zur BAYER-Hauptversammlung am 25. April 
2008 
Cooperation gegen Bayer-Gefahren 

 

Gegenantrag zu TOP 2: Der Vorstand wird nicht entlastet 

Begründung: Der BAYER-Konzern verstieß im vergangenen Geschäftsjahr erneut 
gegen die Regeln einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. Der Vorstand 
trägt hierfür die Verantwortung. Es folgt eine Auswahl aktueller Problemfälle. 

Erst nach einer Intervention des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
stoppte BAYER im November die Vermarktung des Herzmittels Trasylol. Obwohl die 
Gefährlichkeit von Trasylol seit langem bekannt war, hatte das Management bis zum 
bitteren Ende an dem Medikament festgehalten. Nach Angaben des Mediziners Dr. 
Dennis Mangano hätte ein rechtzeitiger Verkaufsstopp mindestens 22.000 Patienten 
das Leben retten können. Mangano wies bereits vor zwei Jahren nach, dass Trasylol 
überdurchschnittlich oft schwere Nebenwirkungen wie Nierenschäden, Herzinfarkte 
oder Schlaganfälle verursacht. Kürzlich wurde bekannt, dass BAYER schon in den 
70er Jahren Untersuchungen in Auftrag gab, die eine Gefahr von Nierenschädigun-
gen ergaben. Die Ergebnisse landeten jedoch in der Schublade. Anfang der 80er 
Jahre wurde BAYER erneut auf die Risiken hingewiesen. Trotzdem wurde Trasylol 
ohne Rücksicht auf Verluste vermarktet (siehe: http://www.cbgnetwork.de/2348.html). 

In den BAYER-Werken Brunsbüttel und Dormagen sollen Müllverbrennungsanlagen 
zur Dampf-Erzeugung errichtet werden. Allein in Brunsbüttel sollen darin jährlich über 
370.000 Tonnen Müll in Rauch aufgehen. Die Anlagen werden nicht für die Entsor-
gung heimischen Mülls benötigt und werden über kurz oder lang Müll aus dem Aus-
land verbrennen. Die geplante Filtertechnik, ein trockenes Verfahren der Rauchgas-
Reinigung, ist weit unterhalb der best verfügbaren Technik. Die Anlagen würden da-
her große Mengen Staub, Schwermetalle, Fluorkohlenwasserstoffe und CO2 freiset-
zen. Durch den Bau immer neuer Müllverbrennungsanlagen wird der Einstieg in eine 
ökologisch sinnvolle Kreislaufwirtschaft verhindert. Allein in Brunsbüttel legten über 
3.000 Anwohner Einwendungen ein (siehe: http://www.cbgnetwork.de/2312.html). 

Weiterhin will BAYER in Krefeld-Uerdingen gemeinsam mit der Firma Trianel ein 
Steinkohle-Kraftwerk bauen. Dieses würde jährlich 4,4 Millionen Tonnen CO2 und 
jeweils 4000 Tonnen Schwefeldioxid und Stickoxide emittieren. Neu ist, dass auch in 
den BAYER-Werken Antwerpen und Brunsbüttel Kohlekraftwerke errichtet werden 
sollen. Alle drei Kraftwerke sollen mit Kohle aus Übersee befeuert werden, es entste-
hen also zusätzliche Emissionen durch den Transport.  



Durch den Bau dieser Klimakiller würde für Jahrzehnte eine umweltschädliche 
Stromproduktion festgeschrieben. Damit konterkariert BAYER sein vollmundiges 
Versprechen, „im Klimaschutz neue Maßstäbe“ setzen zu wollen.  
Im vergangenen November hielt BAYER eine Pressekonferenz zum Thema Klima-
schutz ab. Dass es sich hierbei um eine reine Schau-Veranstaltung handelte zeigt 
sich daran, dass die geplanten Kohlekraftwerke mit keinem Wort erwähnt wurden 
(siehe: http://www.cbgnetwork.de/1885.html). 

Der BAYER-Konzern gehört zu den wenigen westlichen Unternehmen, die trotz der 
katastrophalen Menschenrechtslage Geschäfte in Burma tätigen. BAYER unterhält 
eine Niederlassung in Rangun und plant dort Versuche mit Hybrid-Reis. BAYER-
Manager Harald Printz äußerte: „Ich weiß nicht, wann der Staat sich öffnen wird. A-
ber wir sind darauf vorbereitet. Wir glauben, wenn wir Jahr für Jahr weitermachen, 
haben wir später eine gute Marktposition, auch wenn es 20 Jahre dauert“.  
Wirtschaftliche Aktivitäten in Burma sind nicht ohne ein Kooperation mit dem Militär-
regime möglich, wodurch die Militärjunta legitimiert und finanziert wird. Die Aussage 
von Printz zeigt, dass BAYER auch vor einer längerfristigen Zusammenarbeit mit den 
burmesischen Diktatoren nicht zurückschreckt. Gerade vor dem Hintergrund, dass 
BAYER in der Vergangenheit eine Vielzahl von Kooperationen mit repressiven Re-
gimen einging – angefangen bei der engen Verquickung mit dem Dritten Reich bis 
hin zu Geschäften mit dem südafrikanischen Apartheidsregime und Militärdiktaturen 
in Südamerika – ist die Geschäftstätigkeit von BAYER in Burma nicht zu rechtfertigen 
(siehe: http://www.cbgnetwork.de/2179.html). 

 

Gegenantrag zu TOP 3: Der Aufsichtsrat wird nicht entlas-
tet 

Begründung: Der Aufsichtsrat kommt seiner Kontrollfunktion nur ungenügend nach 
und soll daher nicht entlastet werden. Es folgen Beispiele einer verantwortungslosen 
Konzernpolitik, die vom Aufsichtsrat mitgetragen wird: 

Erneut wurden Kartelle mit BAYER-Beteiligung bekannt: Im Januar belegte ein Be-
richt der Weltbank, dass BAYER im Rahmen eines Anti-Malaria-Programms in Indien 
Preise für Pestizide abgesprochen hat. Ebenfalls im Januar verhängte das Kartellamt 
gegen BAYER und andere Pharma-Unternehmen Bußgelder, da bei nicht verschrei-
bungspflichtigen Präparaten der Wettbewerb ausgeschaltet werden sollte. Im Januar 
und Dezember wurden zwei weitere Kartelle im Kautschuk-Bereich bekannt, BAYER 
zahlte eine Buße von 29 Mio Euro. Bereits im Oktober hatte das Kartellamt Büros 
von BAYER durchsucht, da das Unternehmen großzügige Rabatte an Apotheken 
gewährt hatte - damit sollten die Apotheken dazu bewegt werden, sich an „unver-
bindliche“ Preisempfehlungen von BAYER zu halten und von Preissenkungen abzu-
sehen.  
Eine Liste von Kartellen mit BAYER-Beteiligung findet sich unter: 
http://www.cbgnetwork.de/2355.html 

Durch die Übernahme von Schering ist BAYER zum weltweit größten Anbieter von 
Verhütungsmitteln und Hormonen geworden. Auch die ehemalige DDR-
Dopingschmiede Jenapharm gehört nun zum Konzern.  
Im Rahmen von Werbekampagnen startet BAYER ständig neue Aktionen zu den 
Themen Familienplanung und Sexualität: Der Konzern sponsort Internetforen, finan-
ziert internationale Kampagnen wie den „Weltverhütungstag“, gibt Umfragen in Auf-
trag und startet Initiativen wie Family Planning International.  



Die Gründe für dieses Engagement klingen auf der BAYER-homepage wie bei Glo-
balisierungskritikern abgeschrieben („weltweit Armut bekämpfen, die Umwelt schüt-
zen, die Globalisierung gerechter gestalten“). Tatsächlich geht es wohl eher darum, 
Hormonpräparate weltweit als Standard-Verhütungsmittel zu etablieren - denn die 
Gewinne sind gigantisch: Die „Pille“ ist mit einem jährlichen Umsatz von über einer 
Milliarde Euro das meistverkaufte Pharmazeutikum von BAYER. Durch das Marke-
ting-Feuerwerk sollen die mitunter schweren Nebenwirkungen – Thrombosen, Embo-
lien, Depressionen, Brustkrebs - in den Hintergrund gedrängt werden. Millionen 
Frauen sind, meist unwissentlich, gefährdet (siehe: 
http://www.cbgnetwork.de/2324.html). 

Auch für Männer will BAYER mit großem Werbeaufwand Hormon-Therapien etablie-
ren. So nennt BAYER als mögliche Indikationen für eine Testosteron-Behandlung 
Zunahme des Bauchfetts, verringerte Libido, Haarausfall oder Abnahme der Kno-
chendichte – alles Symptome, die noch vor fünf Jahren als normale Alterserschei-
nungen galten. Websites wie www.testosteron.de, die von der BAYER-
Werbeabteilung betreut werden, versprechen eine „entscheidende Verbesserung der 
Lebensqualität und der Gesundheit des Mannes“. Dabei gibt es keinerlei Langzeit-
Untersuchungen zu den Risiken einer Testosteron-Behandlung. Untersuchungen mit 
kürzerer Laufzeit erbrachten Hinweise, dass Testosteronprodukte Prostatakrebs för-
dern und die Leber schaden können. Ärzte warnen davor, nicht ohne ausreichenden 
medizinischen Grund in den Hormonhaushalt einzugreifen (siehe: 
http://www.cbgnetwork.de/2325.html). 

Im vergangenen August fand das NRW-Landwirtschaftsministerium gentechnisch 
verändertes Raps-Saatgut, das in Deutschland nicht zugelassen ist. Trotzdem wurde 
dieses auf einer Fläche von 1.500 Hektar ausgesäht. Die Kontamination geht auf ein 
herbizidresistentes Produkt von BAYER CropScience zurück. Wie in den USA, wo im 
Jahr 2006 herkömmlich angebauter Reis durch eine herbizidresistente Sorte von 
BAYER kontaminiert wurde und weltweit in den Handel gelangte, geht die Verunrei-
nigung des Raps-Saatguts wahrscheinlich auf jahrelang zurückliegende Freilandver-
suche zurück. BAYER weigert sich, für den Schaden zu haften. Der Fall zeigt einmal 
mehr, dass Gentechnik in der Landwirtschaft unweigerlich zur Kontamination von 
herkömmlichem Saatgut führt. Trotzdem drängt BAYER auf neue Märkte: in Austra-
lien soll Gen-Raps angebaut werden, bei der EU hat BAYER Import-Zulassungen für 
genmanipulierten Reis und Raps beantragt (siehe: 
http://www.cbgnetwork.de/2147.html). 

Eine Kampagne der Coordination gegen BAYER-Gefahren und anderer Initiativen 
führte dazu, dass die Verbrennung von australischem Giftmüll in Anlagen von BAY-
ER untersagt wurde. Der Konzern weigert sich jedoch, alle Müll-Importe nach Her-
kunft und Inhaltsstoffen offen zu legen. BAYER hatte eingeräumt, Sonderabfälle von 
300 Firmen aus dem In- und Ausland zu verbrennen, obwohl die Anlagen ursprüng-
lich nur für Müll aus den BAYER-Werken genehmigt worden waren. Es ist nicht hin-
nehmbar, dass ein so dicht besiedeltes Land wie die Bundesrepublik, das bereits 
eine hohe Umweltbelastung aufweist, zum Ziel von Giftmülltransporten wird (siehe: 
http://www.cbgnetwork.de/1757.html). 

 
 
 
 
 

 



Gegenantrag zur Hauptversammlung am 25. April 2008 

Von Axel Köhler-Schnura, Vorstandsmitglied Coordination gegen BAYER-Gefahren 

Hiermit zeige ich an, dass ich zu Punkt 2 der Tagesordnung den Vorschlägen des 
Vorstands und des Aufsichtsrats widerspreche und die anderen Aktionäre veranlas-
sen werde, für den folgenden Gegenantrag zu stimmen. 

Gegenantrag zu TOP 2: Der Vorstand wird nicht entlastet 

Die Planungen des BAYER-Konzerns, hochgiftiges Kohlenmonoxid (CO) zwischen 
den Werken Dormagen und Krefeld mitten durch dichtbesiedeltes Gebiet zu leiten, 
lösen große Befürchtungen in der Bevölkerung aus. Das Vorhaben ist ohne Beispiel. 
Das Regierungspräsidium Düsseldorf räumt ein, dass „zu Kohlenmonoxidfernleitun-
gen keine umfänglichen Erfahrungsberichte existieren, da es sie weltweit kaum gibt“.  
Eindeutiger ist die Gefahrenlage. Ein Gutachten der Stadt Ratingen kommt zu dem 
Ergebnis, dass mehr als 100.000 Anwohner durch einen Bruch der Pipeline gefähr-
det wären. "Wenn hier etwas passiert, ist halb Hilden platt", so ein für den Katastro-
phenschutz zuständiger Feuerwehrmann. Drastischer noch drückt es Monheims Bür-
germeister Thomas Dünchheim (CDU) aus, der von einem „Todesstreifen“ entlang 
der Pipeline spricht. Entlang der Strecke werden regelmäßig Mahnwachen organi-
siert, mehr als 80.000 Protest-Unterschriften wurden bereits gesammelt. CDU und 
SPD beteiligen sich vor Ort an den Protesten. 
Schäden bis hin zum Vollbruch der Leitung sind in einem erdbebengefährdeten Ge-
biet wie der Rheinschiene nicht abwegig. Auch Beschädigungen durch Korrosion, 
Bauarbeiten, Flugzeugabstürze oder terroristische Anschläge sind möglich. Die Städ-
te Monheim, Hilden, Erkrath und Langenfeld reichten daher Klage gegen das Projekt 
ein.  
Die erhöhte Gefahr für die Anwohner und die notwendigen Enteignungen werden von 
BAYER und Landesregierung mit „Vorteilen für das Allgemeinwohl“ gerechtfertigt. 
Tatsächlich gibt es diese Vorteile aber nicht. Dem Bau der Leitung liegen ausschließ-
lich Profit-Interessen von BAYER zu Grunde, denn die geplante Pipeline soll lediglich 
für eine bessere Auslastung der Anlagen in Dormagen und Krefeld sorgen. Statt 
Kohlenmonoxid über eine 67 km lange Pipeline zu leiten, könnte BAYER ebensogut 
eine moderne CO-Produktionsanlage in Krefeld bauen. Hierdurch ließe sich zum ei-
nen der Ausstoß von Treibhausgasen verringern, zum anderen könnte die Gefähr-
dung der Anwohner der Pipeline gänzlich vermieden werden. Wegen höherer Kosten 
hat BAYER diese Lösung des Problems jedoch bislang ausgeschlossen. 
Hinzu kommt, dass die von BAYER versprochene Sicherung von Arbeitsplätzen we-
der belegt noch garantiert wird. Im Gegenteil – wahrscheinlicher ist, dass nach Inbe-
triebnahme der Pipeline die CO-Produktionsanlage in Krefeld geschlossen wird und 
Arbeitsplätze wegfallen. Denn in Krefeld setzt BAYER für die Kohlenmonoxid-
Produktion bislang eine veraltete, energieintensive Technik ein. Im November 2006 
musste die Anlage nach einem Brand gar wochenlang stillgelegt werden.  
Wie wenig dem Arbeitsplatz-Argument zu trauen ist, beweist auch die Ankündigung 
von BAYER MATERIAL SCIENCE, dem Auftraggeber der Pipeline, trotz eines Re-
kord-Gewinns im vergangenen Jahr ein Zehntel der Belegschaft wegzurationalisie-
ren. Weltweit sollen 1.500 Arbeitsplätze vernichtet werden. 
Nach Ansicht der Coordination gegen BAYER-Gefahren und anderer Initiativen exis-
tiert keine Rechtsgrundlage für das Projekt. Die Enteignungen und die Gefährdung 
der Bevölkerung sind durch höhere Gewinne für BAYER nicht zu rechtfertigen. Der 
Bau der Pipeline wäre zudem ein gefährlicher Präzedenzfall - künftig könnten sich 
andere Firmen auf die Genehmigung von BAYER berufen. Ich fordere daher einen 
sofortigen Stopp der Bauarbeiten und der Enteignungsverfahren. Die noch ausste-



hende Betriebsgenehmigung darf nicht erteilt werden. 
Die Rechtsauffassung der Pipeline-Kritiker wurde Mitte Dezember vom Oberverwal-
tungsgericht Münster bestätigt. Das OVG hat einen Betrieb der Pipeline untersagt. 
Die OVG-Richter urteilten, in dem Enteignungsgesetz werde nicht erklärt, inwiefern 
die Allgemeinheit vom Privatinteresse des BAYER-Konzerns profitiere. Die Entschei-
dung des Gerichts kann bis zur Entscheidung in der Hauptverhandlung nicht ange-
fochten werden, der Prozess wird sich voraussichtlich über mehrere Jahre hinziehen. 
Trotz des eindeutigen Votums des OVG und trotz weitverbreiterter Sorgen in der Be-
völkerung weigert sich der Konzern, den Bau der Pipeline einzustellen. Der Vorstand 
trägt hierfür die Verantwortung und soll daher nicht entlastet werden. 

Um Mitteilung dieses Gegenantrags sowie der Begründung darf ich gemäß §§ 125, 
126 AktG bitten. 

 


